
Beitragsordnung  
der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung Mecklenburg-Vorpommern e. V. 
 
 
Die Mitgliederversammlung der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung Mecklenburg-Vorpom-
mern e. V. (LVG) beschließt gemäß § 6 der Satzung der LVG folgende Beitragsordnung:  
 
§ 1 Mitgliedsbeiträge 
Die Mitglieder der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung Mecklenburg-Vorpommern e. V. 
entrichten Mitgliedsbeiträge.  
 
§ 2 Beitragsbemessung 
Die Höhe der Mitgliedsbeiträge bemisst sich nach den Möglichkeiten der Mitglieder. Der Mindestbei-
trag für ein Kalenderjahr beträgt für 
 

Krankenkassen, Unfallversicherungen und Rentenversicherungen 1 025,00 € 

Wirtschaftsbetriebe, Kliniken, Kammern und Dachverbände  750,00 € 

Pflegeeinrichtungen, Berufsverbände, Berufsständige Vertretungen und 
Fachverbände 

500,00 € 

Kommunen  
* Oberzentren und Landkreise      
* Mittelzentren         
* Grundzentren         

 
600,00 € 
450,00 € 
200,00 € 

Institutionen des privaten und öffentlichen Rechts sowie Vereine und 
Verbände, die sich überwiegend aus Fördermitteln finanzieren   

250,00 € 

gemeinnützige Vereine und weitere Mitglieder, die nicht in die anderen 
Kategorien fallen 

100,00 € 

Einzelmitglieder  30,00 € 

 
Über Ermäßigungen für Mitglieder entscheidet der Vorstand auf Antrag nach Sachlage. 
 
§ 3 Fälligkeit 
Die Mitgliedsbeiträge sind im Januar fällig.  
Die Mitgliedsbeiträge eines laufenden Beitragsjahres sind auch dann in voller Höhe zu zahlen, wenn 
die Mitgliedschaft im laufenden Beitragsjahr endet.  
 
§ 4 Beitragsminderung und Erlass 
Der Beitrag kann auf Antrag im begründeten Einzelfall (z. B. bei geringer Finanzkraft) teilweise oder 
ganz erlassen werden. Die Entscheidung darüber trifft der Vorstand. 
 
§ 5 Zahlungsverzug und Ausschluss  
Ist ein Mitglied trotz wiederholter schriftlicher Erinnerung mit zwei Jahresbeiträgen im Rückstand, 
entscheidet der Vorstand über den Ausschluss des säumigen Mitglieds. Die Entscheidung ist dem 
Mitglied mitzuteilen. § 4 bleibt davon unberührt.  
 
§ 6 Inkrafttreten  
Die Beitragsordnung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.  
 
 
Beschlossen in der 26. Mitgliederversammlung der LVG MV am 05.12.2016. 
 
Rostock, 05.12.2016 
 
 
gez. Bluschke     gez. Schmülling 
Friedrich Wilhelm Bluschke   Wolfgang Schmülling 


